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BUNDES-GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ - B-GBG . .. -

vom 12. FEBRUAR 1993,BGBl.Nr.l 00/1993 

Bundesgesetz über die Gleichbehandlung von Frauen und Männem und die Förderung von 
Frauen im Bereich des Bundes (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz - B":GBG) 

Unter Berücksichtigung der Gesetze, die zur Abänderung erlassen wurden, und zwar: 
- Gesetz BGBI.Nr.l6/1994 
- Gesetz BGBI.Nr.43/1995 
- Gesetz BGB1.Nr.522/1995 
- Gesetz BGBI.Nr.375/1996 
- Gesetz BGBl.I Nt.30/1998 
-Gesetz BGBl.I Nr.l32/1999 
- Gesetz BGBI.I Nr.94/2000 

INHALTSVERZEICHNIS 

I. Teil: Allgemeine Bestimmungen 
§ I. Anwendungsbereich 
§ 2. Begriffsbestimmungen 

2. Teil: Gleichbehandlung 
I. Abschnitt: Gleichbehandlungsgebot 

§ 3. Allgemeine Bestimmungen 
§ 4. Auswahlkriterien 
§ 5. Einreihung von Verwendungen und Arbeitsplätzen 
§ 6. Ausschreibung von Planstellen und Funktionen 
§ 7. Sexuelle Belästigung . 
§ 8. Diskriminierung als Dienstpflichtverletzung 
§ 9. Vertretung von Frauen in Kommissionen 

2. Abschnitt: Rechtsfolgen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 
§ 10. Begründung eines Dienst- oder Ausbildungsverhältriisses 
§ 11. Festsetzung des Entgelts 
§ 12. Gewährung freiwilliger SoZialleistungen 
§ 13. Maßnahmen der Aus- und.Weiterbildung 
§ 14. Beruflicher Aufstieg vertraglich Bediensteter 
§ 15. Beruflicher Aufstieg von Beamtinnen und Beamten 
§ 16. Gleiche Arbeitsbedingungen 
§ 17. Beendigung des Dienst- und Ausbildungsverhältnisses 
§ 18. Sexuelle Belästigung 
§ 19. Fristen für-die Geltendmachung von Ansprüchen 
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3. Teil: Mit der Gleichbehandlung und Frauenfcirderung befaßte Personen und Institutionen 
1. Abschnitt: Einteilung 

§ 20. 

2. Abschnitt: Gleichbehandlungskommission 
§ 21. Einrichtung und Mitgliedschaft 
§ 22. Aufgaben der Gleichbehandlungskommission 
§ 23. Gutachtender GIeichbehandlungskommission 
§ 24. Geschäftsführung der Gleichbehandlungskommission 
§ 25. Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission 

3. Abschnitt: Gleichbehandlungsbeauftragte 
§ 26. Bestellung der Gleichbehandlungsbeauftragten 
§ 27. Aufgaben der Gleichbehandlungsbeauftragten 

. 4. Abschnitt: Arbeitsgruppen für Gleichbehandlungsfragen 
§ 28. Einrichtung und Mitgliedschaft 
§ 29. Aufgaben der Arbeitsgruppen 
§ 30. Geschäftsführung der Arbeitsgruppen 
§ 31. Tätigkeit der Arbeitsgruppen 

5. Abschnitt: Interministerielle Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen 
§ 32. Einrichtung und Mitgliedschaft 
§ 33. Aufgaben der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
§ 34. Geschäftsfuhrung der Interministeriellen Arbeitsgruppe 

6. Abschnitt: Köntaktfrauen 
§ 35. Bestellung der Kontaktfrauen 
§ 36. Aufgaben der Kontaktfrauen 

7. Abschnitt: Rechtsstellung der mit der Gleichbehandlung und Frauenfcirderung be
faßten Personen und Institutionen 
§ 37. Weisungsfreiheit und zeitliche Inanspruchnahme 
§ 38. Verschwiegenheitspflicht 
§ 39. Ruhen und Enden der Mitgliedschaft und von Funktionen 

4. Teil: Besondere Fördermaßnahmen für Frauen 
§ 40. Frauenfcirderungsgebot 
§ 41. F rauenf6rderungspläne 
§ 42. BevorZugte Aufnahme in den Bundesdienst 
§ 43 .. Bevorz.ugung beim beruflichen Aufstieg 
§ 44. Bevorzugung bei der Aus- und Weiterbildung 

5. Teil: Sonderbestimmungen für Landeslehrerinnen und Landeslehrer 
§ 45. 
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6. Teil: Semderbestimmungen rur Angehörige von Universitäten 
§ 46. Diskriminierungsverbot im Zusammenhang mit einem öffentlich-rechtlichen 

Rechtsverhältnis . 
§ 47. Diskriminierungsverbot im Zusammenhang mit einem Studium 

7. Teil: Übergahgs- und Schlilßbestimmungen 
1. Abschnitt: Übergangsbestimmungen 

§ 48. Frauenforderung an Justizanstalten 

2. Abschnitt: Schlußbestimmungen 
§ 49. Verweisung auf andere Bundesgesetze 
§ 50. Berichtswesen 
§ 51. Inkrafttreten 
§ 52. Voll ziehung 

1. TEIL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Anwendungsbereich 

§ 1.(1) Dieses Bundesgesetz gilt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, fiir 
1. Bedienstete"die in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis 

zum Bund stehen, 
2. Lehrlinge des Bundes, 
3. Teilnehrnerinnen und Teilnehmer an der Eignungsausbildung des Bundes, 
3a. Frauen im Ausbildungsdienst und . 
4. Personen, die sich um Aufnahme in ein solches Dienst- oder Ausbildungsverhältnis 

zum Bund bewerben. 

(2) Der 2. und 4. Teil dieses Bundesgesetzes sind auf die Be~etzung von Planstellen fiir 
Verwendungen nicht anzuwenden, rur die ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraus
setzung rur die Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit darstellt. 

(3) Der 3. Teil dieses Bundesgesetzes gilt nur fiir die Dienststellen des Bundes, der. 
6. Abschnitt des 3. Teiles nur fiir die im Inland gelegenen Dienststellen des Bundes. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2.(1) Dienststellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Behörden,Ämter und anderen 
Verwaltungs stellen sowie die Anstalten und Betriebe des Bundes~ die nach ihrem organisato
rischen Aufbau eine verwaltungs- oder betriebstechnische Einheit darstellen. 

(2) ZentralstelIen im Sinne dieses Buridesgesetzes sind das Bundeskanzleramt, die übri
gen Bundesininisterien sowie jene Dienststellen, die keinem Bundesministerium nachgeord
net sind. 
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(3) Ressorts im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die ZentralstelIen mit den ihnen nach
geordneten Dienststellen und die Dienststellen, die keinem Bundesministerium nachgeordnet 
sind. 

(4) Vertreterin oder Vertreter des Dienstgebers im Sinne dieses Bundesgesetzes ist jede 
Bundesministerin, jeder Bundesminister, jede Dienststellenleiterin, jeder Dienststellenleiter, 
jede und jeder Vorgesetzte sowie jede und jeder Bedienstete, soweit die betreffende Person, 
auf seiten des Dienstgebers maßgebenden Einfluß auf Personalangelegenheiten oder Regelun
gen gegenüber den Bediensteten hat. 

(5) Dienstnehmerin oder Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Bedienstete, 
Lehrlinge des Bundes, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Eignungsausbildung des Bun
des sowie Frauen im Ausbildungsdienst. 

(6) Diskriminierung ist jede benachteiligende Differenzierung, die ohne sachliche Recht
fertigung vorgenommen wird. 

2. TEIL 

GLEICHBEHANDLUNG 

1. Abschnitt 

Gleichbehandlungsgebot 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 3~ Auf Grund des Geschlechtes darf im Zusammenhang mit einem Dienst- oder Ausbil
dungsverhältnis gemäß § 1 Abs.l niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, 
insbesondere nicht 

1. bei der Begründung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses, 
2. bei der Festsetzung des Entgelts, 
3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen, 
4. bei Maßnahmen der ressortinternen Aus- und Weiterbildung, 
5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen und der Zuweisung höher 

entlohnter Verwendungen (Funktionen), 
6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und 
7. bei der Beendigung des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses. 
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Auswahlkriterien 

§ 4. Bei der Auswahlentscheidung zwischen Bewerberinnen und Bewerbern dürfen insbeson-
dere folgende Kriterien nicht diskriminierend herangezogen werden: . 

1. bestehende oder frühere 
a) Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, 
b) Teilbeschäftigung oder 
c) Herabsetzung der Wochendienstzeit, 

2. LebensaItenind Familienstand, 
3. eigene Einkünfte der Ehegattin oder Lebensgefährtin oder des Ehegatten oder Lebens-
gef~en eines Bewerbers oder einer Bewerberin, . 

4; zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder von pflegebedürftigen 
Angehörigen und die Absicht, von der MöglichkeitderTeilbeschäftigung.oder der· 
Herabsetzung der Wochendienstzeit Gebrauch zu machen. 

Einreihung von Verwendungen und Arbeitsplätzen 

§ 5. Bei der Einreihung von Verwendungen und Arbeitsplätzenin rur den Monatsbezug oder 
das Monatsentgelt bedeutsame Kategorien, wie Besoldungs-, VerWendungs~und Funktions
gruppen oder Dienstklassen, sind keine Kriterien für die .Beurteilung der Tätigkeit der Frauen 
einerseits und der Männer andererseits zu verwenden, die zu einet Diskriminierung führen. 

Ausschreibung von Planstellen und Funktionen 

§ 6.(1) Die beabsichtigte Besetzung eines Arbeitsplatzes, der innerhalb einer Verwendungs
oder Entlohnungsgruppe einer Funktionsgruppe oder einer höheren Bewertungsgruppe zuge
ordnet ist.und nicht bereits auf Grund von in anderen Bundesgesetzen enthaltenen Bestim
mungen über die Ausschreibung von Funktionen oder Planstellen auszuschreiben ist, ist in der 
Dienststelle, in der der Arbeitsplatz besetzt werden soll, aufgeeigneteWeise bekannt zu ma
chen. 

(2) In Ausschreibungen von Planstellen und Funktionen sind die mit dem Arbeitsplatz 
(der Funktion) verbundenen Erfordernisse und Aufgaben so zu formulieren, daß sie Frauen 
und Mäniler gleichennaßen betreffen. Die Ausschreibung darf auch keine zusätzlichen An
merkungen enthalten, die auf ein bestimmtes Geschlecht schließen lassen. 

(3) Unbeschadet.des Abs.2 hat die Ausschreibung jedoch zu enthalten: 
1. den Hinweis, daß Bewerbungen von Frauen für Planstellen einer bestimmten Verwen

dung (Einstufung) oder für eine bestimmte Funktion besonders erwUnschtsind, wenn 
der Anteil der Frauen im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde in einer sol
chen Verwendung oder Funktion unter 50 % liegt und 

2. - wenn Fötdermaßnahmen nach den§§ 42 und 43 geboten sind - den Hinweis auf die
senUmstand. 

(4) Die Abs.2 und 3 gelten nicht für Planstellen für Verwendungen oder für Funktionen~ 
für die ein bestimmtes Geschlecht unverziehtbare Voraussetzung für die Ausübung der vorge
sehenen Tiitigkeit ist. 
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Sexuelle Belästigung 

§ 7.(1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor, wenn die Dienst
nehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit seinem Dienst- oder Ausbil
dungsverhältnis 

1. von der Vertreterin oper vom Vertreter des Dienstgebers selbst sexuell belästigt wird, 
2. durch Dritte sexuell belästigt wird oder 
3. durch Dritte sexuell belästigt wird und die Vertreterin oder der Vertreter des Dienstge

bers es schuldhaft unterläßt, eine angemessene Abhilfe zu schaffen. 

(2) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten 
gesetzt wird, 

1. das die Würde einer Person beeinträchtigt, 
2. das fiir die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und 
3. a) das eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt f\lr die be

troffene Person schafft oder 
b) bei dem der Umstand, daß die betroffene Person ein der sexuellen Sphäre zugehöri

ges Verhalten seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters des Dienstgebers oder 
einer Kdl1egin oder eines Kol1egen zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder still
schweigend zur Grundlage einer Entscheidung mit nachteiligen Auswirkungen auf 
den Zugang dieser Person zur Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung, Weiterbe
schäftigung, Beförderung oder Entlohnung oder zur Grundlage einer anderen nach
teiligen Entscheidung über das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemacht wird. 

Diskriminierung als Dienstpflichtverletzung 

§ 8. Jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes nach den 
§§ 3 bis Tdurch eine Bedienstete oder einen Bediensteten verletzt die Verpflichtungen, die 
sich aus dem Dienstverhältnis ergeben, und ist nach den dienst- und disziplinarrechtlichen 
Vorschriften zu verfolgen. 

Vertretung von Frauen in Kommissionen 

§ 9.(1) Bei der Zusammensetzung von in den Dienstrechtsvorschriften vorgesehenen Kom
missionen, die·zur Vorbereitung von Entscheidungen oder zur Entscheidung in Perso- . 
nalangelegenheiten berufen sind, ist auf das zahlenmäßige Verhältnis der weiblichen und 
männlichen Dienstnehmer in dem vom Zuständigkeitsbereich der Kommission betroffenen 
Personenkreis Bedachtzu nehmen. Von den vom Dienstgeber zu bestellenden Personen sollen 
Frauen dabei in der Anzahl bestellt werden, die diesem zahlenmäßigenVerhältnis entspricht. 
Wird keine Frau zum Mitglied einer solchen Kommission oder eines ihrer Senate bestellt, hat· 
die Vorsitzende der Arbeitsgruppe oder die von ihr namhaft gemachte Bedienstete das Recht, 
an den Sitzungen der Kommission oder des betreffenden Senates mit beratender Stimme teil
zunehmen. Die Bestimmungen über die Mitgliedschaft und Vertraulichkeit gelten auch fiir 
Bedienstete mit beratender Stimme. 

(2) Von jeder Interessensvertretung soll bei der Nominierung von Mitgliedern derartiger 
Kommissionen und ihrer Senate auf dieses zahlenmäßige Verhältnis gemäß Abs.l Bedacht 
genommen werden. 
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(3)Abs.l und 2 .sindnur aufdie Neubestellung von Kommissions- und Senatsmitgliedern 
anzuwenden. 

(4) Abs.l und 2 gelten nicht für Kommissionen und ihre Seriate, deren Zuständigkeitsbe-
reich sich auf zwei oder mehrere Ressorts erstreckt. . . 

2. Abschnitt 

Rechtsfolgen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 

Begründung eines Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses 

§ 10.(1) Ist das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis wegen.einei' vom Bund zu vertretenden 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z lnichtbegrundet worden, so ist der 
Bund der Bewerberin oder dem Bewerber zum angemessenen Schadenersatz verpflichtet. 

(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn die Bewerberiri oder der Bewerber 
1. bei diskriminierungsfreier Auswahl auf Grund der besseren EignUng die zu besetzende 

Planstelle erhalten hätte, mindestens drei Monatsbezüge, oder . 
2. im Aufnahmeverfahren diskriminiert worden ist, aber die Zu besetzende Planstelle we

gen der besseren Eignung des aufgenommenen Bewerbers aUch bei diskriminierungs-
freier Auswahl nicht erhalten hätte, bis zu drei Monatsbezüge . . 

des für die Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamteri der Allgemeinen Verwaltungge~ 
bührenden Betrages. 

Festsetzung des Entgelts 

. §1 L Erhält eine vertraglich Bedienstete oder ein vertraglich Bediensteter wegen Verletzung 
des GleichbehandlUngsgebotes nach § 3 Z 2 durch den Bund für gleiche Arbeit oder für eine . 
Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, ein geringeres Entgelt als eine Bedienstete oder 
ein Bediensteter des anderen Geschlechtes, so hat sie oder er gegenüber dem Bund Anspruch 
auf Bezahlung der Differenz. 

Gewährung· freiwilliger SoZialleistungen 

§ 12. Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotesnach§ 3 Z 3 hat die Dienstnehmerinoder 
der Dienstnehmer Anspruch auf Gewährung der betreffenden Sozialleistung. 

Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung· 

§ 13. Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z 4 ist die Dienstnehmerin oder 
der Dienstnehmer auf ihr oder sein Verlangen in die entsprechenden Aus- undWeiterbil
dungsmaßnahmen einzubeziehen. 
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Beruflicher Aufstieg vertraglich Bediensteter 

§ 14.(1) Ist eine vertraglich Bedienstete oder ein vertraglich Bediensteter wegen einer vom 
Bund zu vertretenden Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach§ 3 Z 5 nicht beruflich 
aufgestiegen, so ist der Bund zum angemessenen Ersatz des Schadens verpflichtet. 

(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn die oder der Bedienstete 
1. bei diskriminierungsfreier Auswahl auf Grund der besseren Eignung beruflich aufge-

stiegen wäre, die Entgeltdifferenz tUr mindestens drei Monate, oder . 
2. im Verfahren tUr den beruflichen Aufstieg diskriminiert worden ist, aber die zu beset

zende Planstelle wegen der besseren Eignung des beruflich aufgestiegenen Bedienste- . 
ten auch bei diskriminierungsfreier Auswahl nicht erhalten hätte, die Entgeltdifferenz 
bis zu drei Monate 

zwischen dem Entgelt, das die oder der Bedienstete bei erfolgreichemberuflichem Aufstieg 
erhalten hätte, und dem tatsächlichen Entgelt. 

Beruflicher Aufstieg von Beamtinnen und Beamten 

§ 15.(1) Ist eine Beamtin oder ein Beamter wegen einer vom Bund zu vertretenden Verletzung 
des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z 5 nicht mit einer Verwendung (Funktion) betraut 
worden, so ist der Bund zum angemessenen Ersatz des Schadens verpflichtet. 

(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn die Beamtin oder der Beamte 
1. bei diskriminierungsfreier Auswahl auf Grund der besseren Eignung beruflich aufge

stiegen wäre, die Bezugsdifferenz für mindestens drei Monate oder 
2. im Verfahren tUr den beruflichen Aufstieg diskriminiert worden ist, aber die zubeset

zende Planstelle wegen der besseren Eignung des beruflich aufgestiegenen Bedienste
ten auch bei diskriminierungsfreier Auswahl nicht erhalten hätte, die Bezugsdifferenz 
bis zu drei Monate 

zwischen dem Monatsbezug, den die Beamtin oder der Beamte bei erfolgter Betrauung mit 
der Verwendung (Funktion) erhalten hätte, und dem tatsächlichen Monatsbezug. 

Gleiche Arbeitsbedingungen 

§ 16. Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 3 Z 6 hat die Dienstnehmerin oder 
der Dienstnehmer Anspruch auf die Gewährung der gleichen Arbeitsbedingungen wie eine 
Dienstnehmerin oder ein Dienstnehmer des anderen Geschlechtes. 

Beendigung des Dienst- und Ausbildungsverhältnisses 

§ 17. Ist das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis wegen des Geschlechtes der Dienstnehmerin 
oder des Dienstnehmers gekündigt oder vorzeitig beendet worden (§ 3 Z 7), so ist die Kündi
gung oder Entlassung auf Grund eines Antrages oder einer Klage der betroffenen Dienstneh
merin oder des betroffenen Dienstnehmers nach den für das betreffende Dienst- oder Ausbil
dungsverhältnis geltenden Verfahrensvorschriften tUr rechtsunwirksam zu erklären. 

Teil 41 B-GBGI GB-Bericht 2000/9 

·1 

i 
·1 
·1 

III-86 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)10 von 38

www.parlament.gv.at



Sexuelle Belästigung .' 

§ 18.( 1) Eine Dienstnehmerin oder ein Dienstnehmer hat gegenüber der Belästigerin oder dem 
BelästigerAnspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens, wenn sie oder er infolge sexueller 
Belästigung im Zusammenhang mit ihrem oder seinem Dienst- oder Ausbildungsverhaltnis 
diskriminiert worden ist. 

(2) Im Fall einer sexuellen Belästigung nach § 7 Abs.l Z3 besteht der Anspruch einer 
Dienstnehmerin oder eines Dienstnehmers auf Ersatz des erlittenen· Schadens auch gegenüber 
dem Bund. 

(3) Soweit der Nachteil nicht in einer Vermögenseinbuße besteht, hat die Dienstnehmerin 
oder der Dienstnehmer zum Ausgleich des durch die Verletzung der Würde entstandenen 
Nachteils Anspruch auf angemessenen Schadenersatz, mindestens jedoch aufeinen Schaden
ersatz von 5.000,-- S. 

Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen 

§ 19.(1) Ansprüche von Bewerberinnen oder Bewerbern nach § IOund von vertraglichen 
Dienstnehrnerinnen oder Dienstnehmern nach den §§ 14 und 18 sind binnen sechs Monaten 
gerichtlich geltend zUmachen. Die Frist für die Geltendmachung der AnsprUche nach den 
§ § 10 und 14 beginntmit Ablauf des Tages, an dem die Bewerberin, der Bewerber, die .. 
Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer Kenntnis von der Ablehnung der Bewerbungoder 
Beförderung erlangt hat. Eine Kündigung oder Entlassung der vertraglichen Dienstnehmerin 
oder des vertraglichen Dienstnehmers nach § 17 ist binnen 14 Tagen ab ihrem Zugang bei 
Gericht anzufechten. Für Ansprüche nach § 11 gilt die dreijährige Verjährungsfrist gemäß 
§ 1486 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(2) Ansprüche· von Beamtil'lnen oder Beamten nach § 15 und nach § 18 gegenüber dem 
.' . Bund sind binnen sechs Monaten mit Antrag bei der für sie zuständigen Dienstbehörde gel

tend zu machen. Ansprüche von Beamtinnen oder Beamten gegenüber der Belästigerin oder 
dem Belästiger nach § 18 sind binnen sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen. Die Frist. 
für die Geltendmachung des Anspruches nach§ 15 beginnt mit Ablauf des Tages, an dem die 
Beamtin oder der Beamte Kenntnis von der Ablehnung der Bewerbung oder Beförderung er
langt hat. 

(3) Der Antrag auf Erklärung der Rechtsunwirksamkeit der Kündigung einer provisori
schen Beamtin oder eines provisorischen Beamten gemäß§ 17 ist binnen 14 Tagen bei der für 
sie oder ihn zuständigen Dienstbehörde zu· stellen, Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an 
dem die Beamtin oder der Beamte von der Kündigung Kenntnis erlangt hat. 

(4) Das Dienstrechtsverfahrensgesetzl984, BGBI.Nr.29, und die dazu ergangenen Ver
ordnungen sind auf die Zuständigkeit der Dienstbehörden zurGeltendm~chung von Ersatzan
sprüchen durch Beamtinnen oder Beamte anzuwenden. 

(5) Die Einbringung des Antrages auf Prüfung der Verletzung des Gleichbehandlungsge
botes bei der Gleichbehandlungskommission bewirkt die Hemmung der Fristen nach Abs.l 
bis 3. 
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3. TEIL 

MIT DER GLEICHBEHANDLUNG UND FRAUENFÖRDERUNG 
BEFASSTE PERSONEN UND INSTITUTIONEN 

I. Abschnitt 

Einteilung 

§ 20. Personen und Institutionen, die sich mit der Gleichbehandlung und Frauenförderungim 
Sinne des 2. und des 4. Teiles dieses Bundesgesetzes besonders zu befassen haben, sind: 

1. die Gleichbehandlungskommission des Bundes (§§ 21 bis 25), 
2. die Gleichbehandlungsbeauftragten (§§ 26 und 27), 
3. die Arbeitsgruppen fiir Gleichbehandlungsfragen (§§ 28 bis 31), 
4. die Interministerielle Arbeitsgruppe fiir Gleichbehandlungsfragen (§§ 32 bis 34), 
5. die Kontaktfrauen (§§ 35 und 36) und 
6. die Arbeitskreise fiir Gleichbehandlungsfragen (in der Folge "Arbeitskreise" genannt) 

gemäß § 39 des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993), 
BGBI.Nr.805/1993, §1 06a des Universitäts-Organisationsgesetzes (UOG), 
BGBI.Nr.258/1975, §§ 39 und 40 des Bundesgesetzes über die Organisation der Uni
versitäten der Künste (KUOG), BGBl.I Nr.130/1998, § 14b des Kunsthochschul
Organisationsgesetzes, BGBI.Nr.54/1970, und § 25a des Akademie
Organisationsgesetzes 1988, BGBI.Nr.25. 

2. Abschnitt 

Gleichbehandlungskommission 

Einrichtung und Mitgliedschaft 

§ 21.(1) Beim Bundesministerium rur soziale Sicherheit und Generationen ist die Gleich
behandlungskommission des Bundes (in der Folge "Kommission" genannt) zu errichten. 

(2) Der Kommission gehören als Mitglieder an: 
1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundesministeriums rur soziale Sicherheit 

und Generatioilen die oder der über eine mindestens dreijährige Erfahrung inder 
Vollziehung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes verfUgt, 

2. eine Person, die eine mindestens dreijährige Erfahrung im Bereich des Arbeits- und 
Sozialrechts oder des Dienstrechts des Bundes erworben hat, 

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundesministeriums rur öffentliche Leistung 
und Sport, die oder der über eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit in ei
ner Dienstrechtsabteilung des Bundes verfUgt, 

4. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interministeriellen Arbeitsgruppe für Gleichbe
handlungsfragen, 

5. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
a) Gewerkschaft Öffentlicher Dienst oder 
b) in Angelegenheiten von Post- und Femmeldebedienstetenrler Gewerkschaft der 

Post- und Femmeldebediensteten. 
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Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) nach Z Ibis 3 müssen den Abschluß der rechtswissen~ 
schaftlichen Studien aufweisen. . , 

(3) Für jedes der in Abs.2 Z 1.bis 5 genannten Mitglieder ist mindestens ein Ersatzmit
glied zu bestellen. 

(4) Die in Abs.2 Z 1 bis 3 genannten Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden von dei Bun
desministerin oder vom Bundesminister rur soziale Sicherheitund Generationen, die 
weiteren Mitglieder (Ersatzmitglieder) von den inAbs.2 Z 4 und 5 genarmten Institutionen fUr 
eine Funktionsdauervon fünf Jahren bestellt. Vor der Bestellung von Bediensteten anderer 
Ressorts (ZentralstelIen) ist das Einvernelunen mit der Leitenn oder dem Leiter der betreffen-
den ZentraIstelIe herzustelIen. . 

(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister rur soziale Sicherheit und Gene
rationen hat je ein Mitglied der Kommission . 

1. zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden und 
2. zu deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu bestellen. 

(6) Üben die in Abs.2 Z 4 und 5 genannten Institutionen ihr Bestellungsrecht nicht binnen 
vier Wochen nach Aufforderung aus, so hat die Bundeskanzlerin oder derBundeskanzler die 
erforderlichen Mitglieder (Ersatzmitglieder) selbst zu bestellen. Wiederbestellungen sind zu
lässig. 

(7) Im Bedarfsfall ist die Kommission durch Neubestellung vcm Mitgliedern für den Rest 
der Funktionsdauer zu ergänzen. 

Aufgaben der Gleichbehandlungskommission· 

§ 22.(1) Die Kommission hat Gutachten zu allen die Gleichbehandlung und Frauenförderung 
im Bundesdienst betreffenden Fragen im Sinne des 2. und des4. Teiles dieses Bundesgesetzes 
zu erstatten. 

(2) Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen einer ZentraIstelle des Bundes, die Ange
legenheiten der Gleichbehandlung und Frauenförderung im Bundesdienst unmittelbar berüh
ren, sind der Kommission im Begutachtungsverfahren zur Erstellung eines Gutachtens zuzu-
leiten. . 

Gutachten der Gleichbehandlungskommission 

§ ·23.(1) Auf Antrag einer der in Abs.2 genannten Personen oder Institutionen oder von Amts 
wegen hat die Kommission ein Gutachten zu erstatten; 

1. ob eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotesnach.den §§lbis 7 oder 
2. ob eine Verletzung des Frauenf6rderungsgebotesnach den §§40 und 42 bis 44 vor

liegt. 

(2) Zur Antragstellung an die Kommission sind berechtigt: 
1. jede Bewerberin und jeder Bewerber um Aufnahme in ein Dienst- oder Ausbildungs

verhältnis, und 
2. jede Dienstnehmerinundjeder Dienstnehmer, die oder der 
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a) eine ihr oder ihm zugefügte Diskriminierung nach den §§ 3 bis 7 oder 
b) eine Verletzung des Frauenförderungsgebotes nach den §§ 40 und 42 bis 44 be-

hauptet, 
3. jede Arbeitsgruppe rur Gleichbehandlungsfragen für ihren Ressortbereich, 
4. jede und jeder Gleicnbehandlungsbeauftragte für ihren oder seinen Vertretungs bereich, 
5. die Arbeitskreise nach§ 20 Z 6 fiir ihre Dienststelle. 

(3) Betrifft ein Antrag gemäß Abs.2 Z 3, 4 oder 5 nicht eine Personengruppe, sondern 
eine Einzelperson, bedarf der Antrag der nachweislichen Zustimmung der betroffenen Bewer-· 
berin oder Dienstnehmerin oder des betroffenen Bewerbers oder Dienstnehmers. 

(4) Ein Antrag an die Kommission ist nur binnen sechs Monaten ab Kenntnis der behaup
teten Diskriminierung oder Verletzung des Frauerifördei'ungsgebotes zulässig. 

(5) Sobald ein Verfahren bei der Kommission anhängig ist, hat die oder der Vorsitzende 
der Kommission hievon binnen zwei Wochen zu benachrichtigen: 

1. die Antragstellerin oder den Antragsteller, 
2. die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers, der der Diskriminierung beschul

digt wird. 

(6) Die Kommission hat ihr Gutachten innerhalb von sechs Monaten.ab Einlangen des 
Antrages bei der Kommission 

I. der Antragstellerin oder dem Antragsteller und 
2. der Leiterin oder dem Leiter des zuständigen Ressorts zu erstatten. 

(7) Ist die Kommission der Auffassung, daß eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebo
tes oder des Frauenförderungsgebotes vorliegt, so hat sie 

1. der zuständigen Leiterin oder dem zuständigen Leiter des Ressorts schriftlich einen 
Vorschlag zur Verwirklichung der Gleichbehandlung zu übermitteln und 

2.· sie oder ihn aufzufordern, 
a) die Diskriminierung zu beenden und 
b) die rur die Verletzung des Gebotes verantwortliche Bundesbedienstete oder den fiir 
die Verletzung des Gebotes verantwortlichen Bundesbediensteten nach den dienst- o
der disziplinarrechtlichen Vorschriften zu verfolgen. 

(8) Kommt die Leiterin oder der Leiter des Ressorts diesen Vorschlägen nicht innerhalb 
von zwei Monaten nach, ist dieser Umstand in den dem Nationalrat vorzulegenden Bericht 
über die Tätigkeit der Kommission nach § 51 aufzunehmen. 

Geschäftsführung der Gleichbehandlungskommission 

§ 24.(I)Die oder der Vorsitzende und im Falle ihrer oder seiner Verhinderung ihre oder seine 
Stellvertreterinoder ihr öder sein Stellvertreter hat die Kommission nach Bedan einzuberu
fen. 

(2) Ein Mitglied der Kommission, das verhindert ist, seine Funktion auszuüben, ist durch 
sein Ersatzmitglied zu vertreten. 

(3)Die Kommission ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwe
send ist. 
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(4) Die Kommission hat ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit zu fassen. Eine. Stimm
enthaltung ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit ist die Meinung angenommen, fur die die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende gestimmt hat. Die oder der Vorsitzendehatihre oder seine 
Stimme zuletzt abzugeben. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglieder der Gleichbehandlungskommissionsind in 
Ausübung dieses Amtes· selbständig und unabhängig. 

(6) Die·Geschäftsordnung der Kommission ist durch Verordnung dei' Bundesregierung 
näher zu regeln. 

(7) Für die Sacherfordemisse der Kommission und für die Besorgung ihrer KanzIeige
schäfte hat das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen aufzukom
men. 

Verfahren vor der G leichbehandl ungskommission 

§ 25.(1) Auf das Verfahren vor der Kommission sind die §§ 6 Abs.l, 7,13; 14 bis 16 sowie 
18 bis 22, 32, 33, 45 und 46 A VG, BGBI.Nr.51 /1991, anzuwenden. 

(2) Die i §§ 45 und 46 AVG sind jedoch mit der Maßgabe anzuwenden, daß eine Antrag
stellerinoderein Antragsteller, der eine ihr oder ilUnzugefügte Diskriminierung nach den 
§§ 3 bis 7, 46 und 47 oder eine Verletzung desFrauenforderungsgebotes nach den §§ 40 und 
42 bis 44 behauptet; diesen Umstand lediglich glaubhaft zu machen. hat. Die Vertreterin oder 
der Vertreterdes'Dienstgebers hat in diesem Fall darzulegen,daß 

1. nicht auf das. Geschlecht bezogene Gründe für die unterschiedliche Behandlung maß- . 
gebend waren oder 

2. das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die Personal maßnahme war oder ist 

(3) Jede Vertreterin und jeder Vertreter des Dienstgebers ist verpflichtet, der Kommission 
die für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(4) Soweit keine Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheitentgegensteht, ist der Kom
mission die Einsicht und Abschriftnahme (Ablichtung) in die für die Entscheidung des kon
kreten Falles notwendigen Bewerbungsunterlagen, Akten oder Aktenteile zu gestatten, deren 
Kenntnis für die Entscheidung des konkreten Falies erforderlich ist. 

(5) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Aktenbestandteile, soweit deren Einsicht
nahme durch die Kommission 

1. eine Schädigung berechtigter Interessen einer Dienstnehmerin oder eines Dienstneh
mers oder eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen oder 

2. den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde. 

(6) Die Einsichtnahme in einen Personalakt ist nur mit Zustimmung der oder des betrof
fenen Bediensteten zulässig. Über personenbezogene Daten hat jedes Mitglied der Kommis
sion gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren. 
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3. Abschnitt 

Gleichbehandlungsbeauftragte 

Bestellung der Gleichbehandlungsbeauftragten 

§ 26.( 1) Jede Ressortleiterin und jeder Ressortleiter hat unter Bedachtnahme auf die Perso
nalstruktur und die regionale Verteilung der Dienststellen ihres oder seines Ressorts im Bun
desgebiet mindestens drei Vertretungs bereiche fiir Gleichbehandlungsbeauftragte festzulegen. 
Kann auf Grund des großen Arbeitsanfalles mit drei Vertretungsbereichen nicht das Auslan
gen gefunden werden, können bis zu insgesamt sieben Vertretungsbereiche festgelegt werden. 

(2) Für jeden Vertretungsbereich hat die Ressortleiterin oder der Ressortleiter eine 
Gleichbehandlungsbeauftragte oder einen Gleichbehandlungsbeauftragten und deren oder 
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Abweichend von Abs.l haben jede Leiterin und jeder Leiter einer Dienststelle, die 
keinem Bundesministerium nachgeordnet ist, rur ihre oder seine Dienststelle eine Gleichbe
handlungsbeauftragte oder einen Gleichbehandlungsbeauftragten und deren oder dessen Stell
vertreterin oder Stellvertreter zu bestellen. 

(4) Die Gleichbehandlungsbeauftragten und deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
sind rur eine Funktionsdauer von runf Jahren zu bestellen. Die Bestellung bedarf der Zustim
mung der oder des zu bestellenden Bediensteten. Wiederbestellungen sind zulässig. 

(5) Voraussetzung rurdie Bestellung zur oder zum Gleichbehandlungsbeauftragten ist, 
daß die oder der Bedienstete 

1. dem Personal stand des Ressorts angehört und 
2. in einer zum Vertretungsbereich der oder des zu bestellenden Gleichbehandlungsbeauf

tragten gehörenden Dienststelle beschäftigt ist. 

(6) Die Arbeitsgruppe rur Gleichbehandlungsfragen ist berechtigt, der Ressortleiterin 
oder dem Ressortleiter rur jeden Vertretungsbereich je drei Bedienstete als Gleichbehand
lungsbeauftragte und als deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter zur Bestellung vorzu
schlagen. 

(7) Bei der durch die Arbeitsgruppe vorzunehmenden Auswahl von Bediensteten fUr ei
nen Dreiervorschlag ist fur die Dauer von Fördermaßnahmen im Bereich des Ressorts be-
sonders Bedacht zu nehmen auf Erfahrung in: . 

1. Der Vertretung von Beqiensteten unter gleichbehandlungs- und frauenfärdemden Ge
sichtspunkten, 

2: der Vertretung weiblicher Bediensteter in Personalvertretungsorganen oder in Gremien 
der Gewerkschaft. 

(8) Die Abs.l bis 7 sind nichtauf den Wirkungsbereich der Arbeitskreise nach § 20 Z 6 
anzuwenden. 
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Aufgaben der Gleichbehandlungsbeauftragten 

1:-" 
§ 27.(1) Die Gleichbehandlungsbeauftragten haben sich mit allen die Gleichbehandlung und 
Frauenförderung in ihrem Vertretungsbereich betreffenden Fragen im Sinne des 2. und des 4. 
Teiles dieses Bundesgesetzes zu befassen. . 

(2) Die Gleichbehandlungsbeauftragten haben Anfragen,Wünsche, Beschwerden, Anzei
gen oder Anregungen einzelner Bediensteter ihres Vertretungs bereiches zu Fragen der 
Gleichbehandlungentgegenzunehmen, zu beantworten oder der Arbeitsgruppe fiir Gleichbe
handlungsfragen, der sie angehören, weiterzugeben. Über Wünsche, Beschwerden, Anzeigen 
und Anregungen zur Gleichbehandlung haben sie dieserjedenfalls·zu berichten, sofern dies 
von einer oder einem Bediensteten verlangt wird. 

(3) Die Gleichbehandlungsbeauftragten sind verpflichtet, mindestens einmal jährlich eine 
Besprechung mit den Kontaktfrauen ihres Vertretungsbereiches . abzuhalten. . . 

(4) Die Gleichbehandlungsbeauftragtensind berechtigt, bei jedem begründeten Verdacht 
einer Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes nach den §§ 3 bis 7 durch eine Beamtin 
oder einen Beamten mit schriftlicher Zustimmung jener oder jenes Bediensteten, die oder der 
eine ihr oder ihm zugefügte Diskriminierung behauptet, unverzüglich und unmittelbar der 
Dienstbehörde Disziplinaranzeige zu erstatten. Wurde eine Disziplinaranzeige auf Grund ei
nes begründeten Verdachts einer sexuellen Belästigung erstattet, hat die Dienstbehörde in 
jedem Fall die Disziplinaranzeige an die Vorsitzende oder denVor~itzenden der Disziplinar
kommission und an die Disziplinaranwältin oder den Disziplinaranwalt weiterzuleiten .. 

(5) Gleichbehandlungsbeauftragte sind in Angelegenheiten, in denen sie selbst gemäß 
Abs.4 Disziplinaranzeige erstattet haben, von der betroffenen Disziplinarkommission als Zeu
ginnen oder Zeugen Zu vernehmen. 

(6) Gleichbehandlungsbeauftragte sind berechtigt, in Angelegenheiten, die ihren Vertre
tungsbereichbetreffen, an den Sitzungen der Gleichbehandlungskommissionmit beratender 
Stimme teilzunehmen. 

(7) Die Abs.l, 2 und 4 bis 6 sind auf die Vorsitzenden der Arbeitskreise nach § 20 Z 6 
anzuwenden. 

Tei141B-GBGI GB-Bericht 2000/16 

III-86 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 17 von 38

www.parlament.gv.at



4. Abschnitt 

Arbeitsgruppen für Gleichbehandlungsfragen 

Einrichtung und Mitgliedschaft 

§ 28.(1) Bei jeder Zentral stelle ist eine Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen (in der 
Folge "Arbeitsgruppe" genannt) einzurichten. 

(2) Der Arbeitsgruppe gehören als Mitglieder an: 
1. die gemäß § 26 bestellten Gleichbehandlungsbeauftragten und im Falle ihrer Verhinde

rung ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und 
2. die Vorsitzenden der Arbeitskreise nach § 20 Z 6. 

(3) Die Leiterin oder der Leiter jeder Zentral stelle hat aus dem Kreis der Mitglieder der 
ArbeitsgruppeeineVorsitzende oder einen Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertrete
rin oder Stellvertreter zu bestellen. Die Bestellung bedarf der Zustimmung der oder des zu 
bestellenden Bediensteten. 

Aufgaben der Arbeitsgruppen 

§ 29.(1) Die Arbeitsgruppen haben sich mit allen die Gleichbehandlung und Frauenförderung 
im Ressort betreffenden Fragen im Sinne des 2. und des 4. Teiles dieses Bundesgesetzes zu 
befassen. 

(2) Den Arbeitsgruppen obliegt es insbesondere, 
1. die .Leiterin oder den Leiter der Zentral stelle von einem ihnen zur Kenntnis gelangten 

begründeten Verdacht einer Diskriminierung oder einer Verletzung des Gebotes fiir 
Frauenförderung zu unterrichten und einen Vorschlag zur Verwirklichung der Gleich
behandlung zu übermitteln, 

2. Anträge an die Kommission auf Erstellung eines Gutachtens zu stellen, 
3. einen Vorschlag für den Frauenförderungsplan mit Zielvorgaben fiir das Ressort aus

zuarbeiten und der Leiterin oder dem Leiter der Zentralstelle vorzulegen, 
4. die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer über ihre Rechte und Möglichkeiten zu de

ren Geltendmachung sowie die Verfolgung von Pflichtverletzungen nach diesem Bun
desgesetz zu informieren. 

(3) Die Arbeitsgruppen können bei Bedarf der Leiterin oder dem Leiter der Zentralstelle 
bis Ende Jänner eines jeden Jahres einen schriftlichen Bericht über die VerWirklichung der 
Gleichbehandlung undFrauenförderung im Ressort im vorangegangenen Kalenderjahrvorle
gen. 

Geschäftsführung der Arbeitsgruppen 

§ 30.( 1) Auf die Geschäftsführung der Arbeitsgruppen ist § 24 Abs.l bis 4 anzuwenden. 

(2) Die Geschäftsordnung der Arbeitsgruppen ist durch Verordnung der Bundesregierung 
näher zu regeln. 
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(3) Für die Sacherfordernisse der Arbeitsgruppen undfiir die Besorgung ihrerKanzleige
schäfte. hat die jeweHs zuständige Zentral stelle aufzukoinmen. 

~ , 

Tätigkeit der Arbeitsgruppen 

§ 31.(1) Die Arbeitsgruppen sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben von denVertreterin
nen und Vertretern des Dienstgebers im Ressort zu unterstützen. 

(2) Jede Vertreterin und jeder Vertreter des Dienstgebers im Ressort ist verpflichtet, der 
Arbeitsgruppe die:rur die Durchfiihrung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

5. Abschnitt 

Interministerielle Arbeitsgruppe fiir Gleichbehandlungsfragen 

Einrichtung und Mitgliedschaft 

§ 32.(1) Beim Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen ist eine Inter
ministerielle Arbeitsgruppe fiir. Gleichbehandlungsfragen (in der Folge "Interministerielle 
Arbeitsgruppe" genannt) einzurichten. 

(2) Der Interministeriellen Arbeitsgruppe gehören als Mitglieder an: 
1. die Vorsitzenden der bei den ZentralstelIen eingerichteten Arbeitsgruppen, 
2.je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gewerkschaft Öffentlicher Dienstund der 

Gewerkschaft der Post- und Femmeldebediensteten, 
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Verwaltungsakademie des Bundes. 

(3) Die im Abs.2 Z 2 und 3 genannten Mitglieder werden von den genannten Institutionen 
fiir die Dauer vonfiinf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. 

(4) Den Vorsitz in der Interministeriellen Arbeitsgruppe hat die Bundesministerinoder 
der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen zu ruhren. 

Aufgaben der Interministeriellen Arbeitsgruppe 

§ 33. Die Interministerielle Arbeitsgruppehat folgende Aufgaben: 
1. Ausarbeitung von Vorschlägen fiir die Frauenförderung im Bundesdienst, 
2. Beratung der Bundesregierung in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Gleichbe

handlung unci Frauenförderung im Bundesdienst, 
3. Koordination der Arbeitsgruppen und . 
4. Bestellung einer Vertreterinodereines Vertreters derInterministeriellen Arbeitsgruppe 

in d.er Kommission. . 

Geschäftsfiihrung der Interministeriellen Arbeitsgruppe 

§ 34.(1) Die Interministerielle Arbeitsgruppe ist mindestens einmal jährlich von der Vorsit
zenden oder vom Vorsitzenden einzuberufen. 
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(2) Auf die Geschäftsführung der Interministeriellen Arbeitsgruppe ist § 24 Abs.3, 4, 6 
und 7 anzuwenden. 

6. Abschnitt 

Kontaktfrauen 

Bestellung der Kontaktfrauen 

§ 35.(1)Jnjeder Dienststelle, in der mindestens fünf Dienstnehmerinnen beschäftigt sind, 
kann die oder der Vorsitzende der Arbeitsgruppe eine Dienstnehmerin zur Kontaktfrau be
stellen, solange an dieser Dienststelle eine Frauenförderung gemäß§ 40 geboten ist. Für zwei .. 
oder mehrere Dienststellen kann eine gemeinsame Kontaktfrau bestellt werden,wenn dies 
unter Berücksichtigung der Personal struktur der Dienststellen der Verwirklichung der Gleich
behandlung und Frauenförderung am besten entspricht. 

(2) In Dienststellen mit bis zu 300 Dienstnehmerinnen kann eine Kontaktfrau, in Dienst
stellen mit mehr als 300 Dienstnehmerinnen eine weitere Kontaktfrau bestellt werden. 

(3) Die Kontaktfrauen sind auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. 

Aufgaben der Kontaktfrauen 

§ 36.(l)DieKontaktfrauen haben sich mit den die Gleichbehandlung und Frauenförderung in 
ihrer Dienststelle betreffenden Fragen im Sinne des 2. und des 4. Teiles dieses Bundesge
setzes zu befassen. 

(2) Die Kontaktfrauen haben Anfragen, Wünsche, Beschwerden, Anzeigen oder Anre
gungen einzelner Dienstnehmerinnen entgegenzunehmen und die Dienstnehmerinnen ihrer 
Dienststelle zu beraten und zu unterstützen. 

(3) Gegenstand der Beratung und Unterstützung gemäß Abs.2 ist 
1. die Information der Dienstnehmerinnen über ihre Rechte, 
2. ihre Möglichkeiten zu deren Geltendmachung nach diesem Bundesgesetz und 
3. die Verfolgung von Pflichtverletzungen nach dem 2. und dem 4. Teil dieses Bundesge

setzes. 
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7. Abschnitt 

Rechtsstellung der mit der Gleichbehan'd!ung und Frauenförderung 
befaßten Personen.undInstitutionen . 

Weisungsfreiheit und zeitliche Inanspruchnahme' 

§ 37.(1) (Verfassungsbestimmung) die Gleichbehandlungsbeauftragten und Kontaktfrauen 
sind in Ausübung ihrer Tätigkeit selbständig und unabhängig. 

(2) Die Tätigkeit als Kontaktfrau ist ein unbesoldetesEhrenamt, das neben den Be;' 
rufspflichten und möglichst ohne Beeinträchtigung des Dienstbetriebes auszuüben ist. Dabei 
ist auf die zusätzliche Belastung aus dieser Tätigkeit Rücksicht zu nehmen. 

(3) Den Gleichbehandlungsbeauftragten steht- unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige freie Zeit zu; .die Inanspruchnahme ist der oder dem 
Dienstvorgesetzten mitzuteilen. 

(4) Die Leiterinnen und Leiter der Dienststellen dürfen die Gleichbehandlungsbeauftrag
ten ul)dKontaktfrauenin der Ausübung ihrer Tätigkeit l)ichtbeschränken und sie aus diesem 
Grunde auch nicht benachteiligen. Aus dieser Tätigkeitdarfihnen bei der Leistungsfeststel
lung und in ihrem beruflichen Fortkommen kein Nachteil erwachsen. 

(5) Soweit es die dienstlichen Erfordernisse gestatten, hat die Dienststellenleiterin oder 
der Dienststellenleiter den Gleichbehandlungsbeauftragtenund Kontaktfrauen die Teilnahme 
an Fortbildungsveranstaltungen des Dienstgebers auf folgenden Gebieten zu ermöglichen: 

1. Gleichbehandlung und Frauenforderung, 
2. Dienst- undBesoldungsrecht (einschließlich Dienstrechtsverfahren), 
3. Organisationsrecht und 
4. Reden und Verhandeln. 

(6) Aufdie Vorsitzenden und die übrigen Mitglieder der Arbeitskreise nach § 20 Z 6 sind 
die Abs.3 und 5 anzuwenden. Die \Torsitzenden und die übrigen Mitglieder dieser Arbeits
kreise dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt und aus diesem Grunde auch 
nicht in ihrem beruflichen Fortkommen, insbesondere bei der Weiterbeschäftigung in einem 
befristeten Rechtsverhältnis oder bei der Umwandlung eines befristeten in ein unbefristetes 
Dienstverhältnis, benachteiligt werden. .. . 

(7) Die Absichtdes zuständigen Universitätsorgans, ein in einem zeitlich begrenzten öf
fentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis oder befristeten Dienstverhältnis zum Bund stehendes 
Mitglied eines Arbeitskreises nicht mehr weiterbeschäftigenzu wollen;ist dem zuständigen 
Arbeitskreis spätestens zwei Wochen vor Ablauf der derzeitigeri Beschäftigung schriftlich 
mitzuteilen. Die Absicht ist zu begründen, wenn die Weiterbeschäftigung gesetzlich zulässig 
wäre, Bedarf dafiir besteht, die budgetäre Bedeckbarkeitgegeben ist und, wenn dafür eine 
Planstelle erforderlich ist, diese zur Verfügung steht. . 

(8) Wird eine Universitäts(Hochschul)assistentinoder. einUriiversitäts(Hoch
schul)assistent im zeitlich begrenzten Dienstverhältnis zur oder zum Vorsitzenden eines Ar
beitskreises nach § 20 Z 6 gewählt und Würde ihre oder seine Bestellungsdauer während der 
Funktionsdauer enden, so verlängert sich das Dienstverhältnis um die Zeit der Ausübung der . 
Funktion als Vorsitzende oder Vorsitzender des Arbeitskreises;höchstens aber his zu dem im 
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§ 175 Abs.2 und 5 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBl.Nr.333, oder 
im § 189 Abs.l, Abs.2 Z 2 oder Abs.3 BDG 1979 angeführten Höchstausmaß der Gesamt
verwendungsdauer. 

(9) Abs.8 gilt für Vertragsassistentinnen und -assistenten mit der Maßgabe, daß die Ge
samtverwendungsdauer das im § 52 Abs.4 und 5 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
BGBI.Nr.86, angeführte Höchstausmaß nicht überschreiten darf und § 51 Abs.3 Z 2 und 3 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 nicht entgegensteht. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 38.(1) Die Gleichbehandlungsbeauftragten und Kontaktfrauen haben über alle ihnen aus
schließlich in Ausübung ihres Amtes bekanntgewordenen Dienst- und Betriebsgeheimnisse; 
insbesondere über die ihnen als.geheimbezeichneten Angelegenheiten, technischen Einrich
tungen, Verfahren und Eigentümlichkeiten des Betriebes, strengste Verschwiegenheit zu be
wahren. 

(2) Die in Abs.l genannten Bediensteten sind außerdem zur Verschwiegenheit über alle 
ihnen von einzelnen Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmern gemachten Mitteilungen ver
pflichtet, die der Sache nach oder auf Wunsch der Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer 
vertraulich zu behandeln sind. 

(3) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit nach den Abs.l und 2 besteht auch nach der 
Beendigung der Tätigkeit als Gleichbehandlungsbeauftragte, Gleichbehandlungsbeauftragter 
oder Kontaktfrau fort. 

Ruhen und Enden der Mitgliedschaft und von Funktionen 

§ 39.(1) Die Mitgliedschaft zur Kommission, zu den Arbeitsgruppen und zur Intenninisteriel
len Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen sowie die Funktionen als Gleichbehandlungs
beauftragte, Gleichbehandlungsbeauftragter und Kontaktfrau ruhen 

1. ab der Einleitung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluß 
und 

2. während der Zeit 
a) der Suspendierung, 
b) der AußerdienststeIlung, 
c) eines Urlaubes von mehr als drei Monaten und 
d) der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes. 

(2) Die Mitgliedschaft und die Funktionen nach Abs.l enden 
1. mit dem Ablauf der Funktionsdauer, 
2. mit der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, 
3. mit der Versetzung ins Ausland, 
4. mit dem Wechsel der Dienstbehörde, 
5. mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand oder aus dem Personal stand des Ressorts, 
6. durch Verzicht und 
7. bei Gleichbehandlungsbeauftragten und Kontaktfrauen durch Ausscheiden aus dem 

betreffenden Vertretungsbereich oder der betreffenden Dienststelle. 
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(3) Die.bestellenden Organe haben Mitglieder der Kommissiön;'der" Arbeitsgruppen und 
der Intenninisteri.ellen Arbeitsgruppe fürGleichbehandlungsfragen sowie Gleichbehand~ 
lungsbeauftragte und Kontaktfrauen von ihrer FunkÜon zu entheben, wenn diese 

1. aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nicht mehr ausüben können oder 
2. die ihnen obliegenden Amtspflichten grob verletzt oder dauernd vernachlässigt haben. 

4. TEIL 

BESONDERE FÖRDERMASSNAHMEN FÜR FRAUEN 

Frauenförderungsgebot 

§ 40.(1) Die Vertreterinnen oder Vertreter des Dienstgebers sind verpflichtet, nach Maßgabe" 
der Vorgaben des Frauenföi"derungsplanes auf eine Beseitigung 

1. einer bestehenden Unterrepräsentation von Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Be
schäftigtenund der Funktionen sowie 

2. von bestehenden Benachteiligungen von Frauen im Zusammenhang mit dein Dienst
verhältnis 

hinzuwirken, (Frauenförderungsgebot). 

(2) Frauen sind unterrepräsentiert,wenn der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der 
1. dauernd Beschäftigten in der betreffenden Besoldungsgruppe, im betreffenden Entloh

nungsschema oder in der betreffenden V erwendungs- oder.Entlohnung~gruppe oder 
2. - wenn eine 'Unterteilung in Funktionsgruppen (einschließliCh Grundlaufbahn), Ge

haltsgruppen oder Bewertungsgruppen besteht - dauernd Beschäftigten in der betref
fenden Gruppe oder" 

3. sonstigen hervorgehobenen Verwendungen (Funktionen), welche aufdie dauernd Be
schäftigtenirt der betreffenden, keine Unterteilung in Gruppen aufweisende Kategorie 
nach Z 1 entfallen," " 

im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde weniger als 40 % beträgt, Steht einer Ver
wen dungs gruppe eine entsprechende Entlohnungsgruppe gegenüber~ ist diese in den Ver
gleich miteinzubeziehen. Arbeitsplätze der Entlohnungsschemata v und h sind dabei der ihrer 
Bewertung im Beamtenrechtentsprechenden Verwendungsgnippe und Funktionsgruppe (ein
schließlichOrundlaufbahn) zuzuordnen. 

(3) Die Abs.1 und 2 sind nicht auf die in § 1 Abs.2 geI'ümnten Verwendungen anzuwen
den. 
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Frauenförderungspläne 

§ 41.(1) Nach Einholung eines Vorschlages der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen 
haben die Leiterin oder der Leiter der Zentral stelle einen Frauenförderungsplan für das Res
sort zu erlassen, derim Bundesgesetzblatt 11 zu verlautbaren ist. 

(2) Der Frauenförderungsplan ist auf der Grundlage des zum 1. Juli jedes zweiten Jahres 
zu ermittelnden Anteiles der Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten sowie der 
zu erwartenden Fluktuation fiireinen Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und fortzuschrei
ben. Nach jeweils zwei Jahren ist er an die aktuelle Entwicklung anzupassen. 

(3) Im Frauenförderungsplan ist jedenfalls festzulegen, in welcher Zeit und mit welchen 
personellen, organisatorischen sowie aus- und weiterbildenden Maßnahmen in welchen·Ver
wendungen eine bestehende Unterrepräsentation sowie bestehende Benachteiligungen von 
Frauen beseitigt werden können. Dabei sind jeweils für zwei Jahre verbindliche Vorgaben zur 
Erhöhung des FrauenanteHs in 

1. jeder Besoldungsgruppe, in jedem Entlohnungsschema oder in jeder Verwendungs
oder Entlohnungsgruppe oder 

2. - wenn eine Unterteilung in Funktionsgruppen (einschließlich Grundlaufbahn), Ge
haltsgruppen oder Bewertungsgruppen besteht -in der betreffenden Gruppe oder 

3. in den betreffenden hervorgehobenen Verwendungen (Funktionen), welche auf die 
betreffende nicht in Gruppen unterteilte Kategorie nach § 40 Abs.2 Z 1 entfallen, 

im Wirkungsbereich jeder Dienstbehörde festzulegen. 

Bevorzugte Aufnahme in den Bundesdienst 

§ 42. Bewerberinnen, die für die angestrebte Planstelle nicht geringer geeignet sind als der 
bestgeeignete Mitbewerber, sind entsprechend den Vorgaben des Frauenförderungsplanes so 
lange bevorzugt aufzunehmen, bis der Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Be
schäftigten 

1. in der betreffenden Besoldungsgruppe, im betreffenden Entlohnungsschema oder in 
der betreffenden Verwendungs- oder Entlohnungsgruppe oder 

2. - wenn eine Unterteilung in Funktionsgruppen (einschließlich Grundlaufbahn), Ge-
. haltsgruppen oder Bewertungsgruppenbesteht - in der betreffenden Gruppe, 

im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde mindestens 40 % beträgt. Steht einer Ver
wendungsgruppe eine entsprechende Entlohnungsgruppe gegenüber, ist diese in den Ver
gleich miteinzubeziehen. Verwendungen gemäß § 1 Abs.2 sind dabei nicht zu berücksichti
gen. 

Bevorzugung beim beruflichen Aufstieg 

§ 43. Bewerberinnen, die für die angestrebte hervorgehobene Verwendung (FUnktion) nicht 
geringer geeignet sind, als der bestgeeignete Mitbewerber, sind entsprechend den Vorgaben 
des Frauenförderungsplanes solange bevorzugt zu bestellen, bis der Anteil der Frauen an der 
Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten . 

1. in der betreffenden Funktionsgruppe (einschließlich Grundlaufbahn), Gehaltsgruppe 
oder Bewertungsgruppe oder 

2. in den sonstigen hervorgehobenen Verwendungen (Funktionen), welche auf die betref
fende, nicht unterteilte Kategorie nach § 40 Abs.2 Z 1 entfallen, 

Teil 41 B-GBGI GB-Bericht 2000/23 

I 

I 

III-86 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)24 von 38

www.parlament.gv.at



im Wirkungsbereich der jeweiligen Dienstbehörde mindestens 40 % beträgt § 40 Abs.2 zwei
ter und dritter Satzist anzuwenden. Verwendungen (Funktionen) gemäß. §l Abs.2sind dabei 
nicht zu berucksichtigen. 

.' 

Bevorzugung bei der Aus-und Weiterbildung 

§ 44. Frauen sind zur Teilnahme an Aus- und WeiterbildungsmaßnahiTien,~iezur Übernahme 
höherwertiger Verwendungen (Funktionen) qualifizieren, ent~prechendden Vorgaben des 
Frauenförderungsplanes bevorzugt zuzUlassen. 

5. TEIL 

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR LANDESLEHRER 

§ 45. Die§§ 1 bis 8 und 10 bis 19 dieses Bundesgesetzes sind auf Lehrerinnen und Lehrer an 
öffentlichen Ptlichtschulen und an land- und·forstwirtschaftlichen Berufs- und F,achschulen 
(§ 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes J984, BGBI.Nr.302, § 1 des Land- und forstwirt
schaftlichen Landeslehrer-DienstrechtsgesetzesI985, BGBl.Nr.296, § 1 des Landesvertrags
lehrergesetzes 1966, BGBl.Nr. 172 und § 1 des Land- Und forstwirtschaftlichen Landesver
trags]ehrergesetzes, BGBl.Nr.244/1969) mit der Maßgabe anzuwenden, daß, 

I. soweit darin den Dienstbehörden des Bundes Zuständigkeiten zukommen, an deren 
Stelle die landesgesetzlich berufenen Organe (Dienstbehörden) treten, und 

2. soweit gemäß den §§ 1 Obis 19 Ersatzanspruche an den.Bund eingeräumt sind, diese 
vom Land zu tragen sind. 

6. TEIL 

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR ANGEHÖRIGE VON UNIVERSITÄTEN UND 
UNIVERSITÄTEN DER KÜNSTE 

Diskriminierungsverbot im Zusamrnenhang mit einem öffentlich-rechtlichen . Rechtsverhältnis 

§ 46. (1) Universitätslehrerinnen und -lehrer, die in dieser Funktion in keinem Dienstverhält
nis zum Bund stehen, Studienassistentinnen und Studienassistenten gemäß§ 34 UOG 1993,. § 
22litb UOG und§ 34 KUOG sowie Gastvortragendedürferi im Zusariunenhang mit ihrem 
einer Universität oder einer Universität der Künste (im folgenden einheitlich "Universität") 
zugeordneten öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis bei der Entscheidung über dessen Be
gründung, Fortbestand oder Beendigung nicht unmittelbar oder mittelbar auf Grund des Ge
schlechtes diskriminiert werden. § 2 Abs.6 und § 4 sind anzuwenden. 
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(2) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor, wenn diese Perso
nen im Zusammenhang mit ihrem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis 

I. durch eine Vertreterin oder einen Vertreter der Universität, der dieses Rechtsverhältnis 
zugeordnet ist, sexuell belästigt werden, oder 

2. durch Dritte sexuell belästigt werden, oder 
3. durch Dritte sexuell belästigt werden und die Vertreterin oder der Vertreter dieser Uni

versitätes schuldhaft unterläßt, eine angemessene Abhilfe zu schaffen. 

(3) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten 
gesetzt wird, 

1. das die Würde einer Person beeinträchtigt, 
2. das fiir die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstÖßig ist und 
3. a) das eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt fiir die be

tröffene Person scham oder 
b) bei dem der Umstand, daß die betroffene Person ein der sexuellen Sphäre zugehöri

ges Verhalten seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters der Universität, der das 
öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnis zugeordnet ist, oder einer Kollegin oder eines 
Kollegen zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur Grundlage 
einer Entscheidung mit nachteiligen Auswirkungen auf den Zugang dieser Person 
zur Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung in dem dieser Universität zugeordne
ten öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis gemacht wird. 

(4) Eine durch Bedienstete der Universität erfolgende Diskriminierung gemäß Abs.l und 
2 verletzt die Verpflichtungen, die sich aus dem Dienstverhältnis ergeben, und ist nach den 
dienst- und disziplinarrechtlichen Vorschriften zu verfolgen. Erfolgt eine Diskriminierung 
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter der Universität, die oder der in keinem Dienstver
hältnis steht, darf deren oder dessen zeitlich begrenztes Rechtsverhältnis nicht verlängert wer
den. 

(5) Gemäß Abs.2 diskriminierte Personen haben gegenüber dem Belästiger und im Fall 
des Abs.2 Z 3 auch gegenüber dem Bund Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens, wenn 
sie infolge sexueller Belästigung im Zusammenhang mit ihrem öffentlich-rechtlichen Rechts
verhältnis zur Universität diskriminiert worden sind. § 18 Abs.3 ist anzuwenden. 

(6) Ansprüche nach Abs.5 sind binnen sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen. 

(7) Im Abs.1 angefiihrte Personen, die eine ihnen zugefiigte Diskriminierung gemäß 
Abs.l oder 2 behaupten, sind zur AntragsteIlung an die Gleichbehandlungskommission des 
Bundes berechtigt. Die §§ 23 und 25 sind anzuwenden. 

Diskriminierungsverbot im Zusammenhang mit einem Studium 

§ 47. (1) Studienwerberiimen, Studienwerber und Studierende an Universitäten dürfenim 
Zusammenhang mit ihrem Studium, insbesondere bei . 

1. der Zulassung zum ordentlichen oder außerordentlichen Studium, 
2. dem Zugang zu Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Teilnehmerzahl, 
3. der Anmeldung zu Prüfungen, 
4. der Durchfiihrung von Lehrveranstaltungen oder Prüfungen, 
5. der Beurteilung des Studienerfolges, 
6. der Festlegung des Themas und der Betreuung der Diplomarbeit oder Dissertation und 
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7. der Einräumung der.Möglichkeit ZUr Benützung der facheinschlägigenLehr- und For
schungseinrichtungen der Universität 

nicht unmittelbar oder mittelbar auf Grund des Geschlechtes diskriminiert werden. § 2 Abs:6. 
und § 4 sind anzuwenden. 

(2) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes gemäß Abs.l liegt auch vor, wenn 
Studienwerberinnen, Studienwerber oder Studierende im Zusammenhang mit ihrem Studium 

1. durcq eine Vertreterin oder einen Vertreter jener Universität; an der eine Zul8:5,~ung,_., 
zum Studium besteht, sexuell belästigt werden oder '. '" :.::",,;'~ .' , 

2. durch Dritte sexuell belästigt werden oder . . 
3. durch Dritte sexuell belästigt werden und die Vertreterin oder der Vertreter der Univer

sitätes schuldhaft unterläßt, eine angemessene Abhilfe zu schaffen. 

(3) Sexuelle Belästigungliegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten 
gesetzt wird, . . . 

1. das die Würde einer Person beeinträchtigt, 
2. das für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und 
3. a) das ein einschüchterndes, feindseliges oder demütigendes Studienumfeldfiir die 

betroffene Person scham oder . . . 
b) bei dem der Umstand, daß die betroffene Person ein der sexuellen Sphäre zugehöri

ges Verhalten seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters der Universität zu
rUckweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigelld zur Grundlage einer Ent
scheidung mit A~swirkungen auf den Zugang dieser Person tum Studium, auf den 
Studienerfolg oder den Studienfortgarig an dieser Universität gemacht wird. 

(4) § 46Abs.4 bis 7 ist auf Diskriminierungen gemäß Abs.l und 2 anzuwenden. 

7. TEIL 

ÜBERGANGS· UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Abschnitt 

Übergangsbestimmungen 

Frauenfdrderung an Justizanstalten 

§ 48. Die JUstizanstalten gelten als eigener Wirkungsbereich einer Dienstbehörde im Sinne 
des 4. Teiles dieses:Bundesgesetzes. 
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2. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Verweisung auf andere Bundesgesetze 

§ 49. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird und nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, sind diese Bundesgesetze in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

Berichtswesen 

§ SO. (1) Jede Leiterin oder jeder Leiter einer Zentral stelle hat bis rum 31. März des auf den 
Ablauf jedes zweijährigen Geltungszeitraumes der Frauenförderungspläne folgenden Jahres, 
erstmals bis zum 31. März 1996, der Bundesministerin oder dem Bundesminister für sozi
ale Sicherheit und Generationen über den Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung 
und Frauenförderung in ihrem oder seinem Ressort im jeweils letzten·Geltungszeitraum des 
Frauenförderungsplanes für das Ressort zu berichten. 

(2) Diese Berichte haben nach dienst- und besoldungsrechtlichen Kriterien gegliederte 
statistische undanonymisierte Daten sowie Vorschläge zum Abbau der Benachteiligungen 
von Frauen im Ressort zu enthalten. Die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen hat durch Verordnung festzulegen; welche statistische 
und anonymisierte Daten in diese Berichte aufzunehmen sind und welche dieser Daten auto
mationsunterstützt ermittelt, verarbeitet, übermittelt sowie veröffentlicht werden dürfen. 

(3)Der von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen der Bundesregierung vorzulegende Bericht hat auch anonymisierte Anga
ben über die Tätigkeit der Gleichbehandlungskommission, insbesondere über die Verfahren 
vor der Kommission und die sonstige Tätigkeit der Kommission, gegliedert nach Ressorts, 
sowie Vorschläge zur VerWirklichung der Gleichbehandlung im Bundesdienst zu enthalten. 

(4) Die Bundesregierung hat dem Nationalrat bis zum 1. Oktober jedes zweiten Jahres, 
erstmalig zum 1. Oktober 1996, unter Bedachtnahme auf die Berichte nach Abs.l einen um
fassenden Bericht über den Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenför
derung im Bundesdienst (Gleichbehandlungsbericht) vorzulegen. 

Inkrafttreten 

§ 51. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgen
den Tag, § 21 mit L März 1993in Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz ist auf Sachverhalte anzuwenden, die nach dem der Kund
machung im Bundesgesetzblatt folgenden Tag verwirklicht wurden. 

(3) Die Überschrift nach .§ 49 im Inhaltsverzeichnis, § 2 Abs.3a, § 4 erster Satz, § 18 
Abs.l, § 19 Abs.l erster Satz, § 20 Z 6, § 21 Abs.2 Z 4, § 23 Abs.4, § 32 Abs.2 Z 2, § 41 
Abs.2, § 53 Abs.l und § 53 AbsA in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr.16/1994 treten 
mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 
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(4) § 20Z 6, § 23 Abs.2 Z 5, § 27 Abs.7 und § 28 Abs.2 Z 2 inder Fassung des Bundes
gesetzesBGBl.NrA3/1995 treten mit I. Jänner 1 995)n Kraft. 

:'L" 

(5) § 26:Abs.8 und § 37 Abs.6 inder Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr.522/1995 
treten mit 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(6)§ 2 Abs.3a i~ der Fassung des Bundesgesetzes BGBLNr.3 75/1996 tritt mit 1. Mai 
1996 in Kraft . 

. " 

(7)§ 1 Abs.l Z 3 und 3a, § 2 Abs.5 und § 39 Abs.l Z 21it.d in der Fassung des Bundes
gesetzes B.GBl.I Nr.3011998 treten mit 1. Jänner 1998in Kraft. 

(8) Das Inhaltsverzeichnis, § 6, § 7 Abs.l, § 9, § 10, § 14, § 15, § 18 Abs.2,§ 20 Z6, 
§ 21 Abs.2 bis 4 und 6, § 23 Abs.8, § 25 Abs.3, § 27 AbsA, § 29Abs.2 Z 4 und Abs.3, §ll 
Abs.2, § 34. Abs.l, § 37 AbsA bis 9, § 40 Abs.2, § 41 Abs.lund 3 zweiter Satz, § 42, § 43, 
die Überschriften vor § 46, § 46 samt Überschrift, § 47 samt Überschrift, die Überschrift 7. 
Teil in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.I Nr~ 132/1999 und die §§48 bis 52 sowie die 
Aufhebung des § 2 Abs.3a; des § 29 Abs.2 Z 5 und der §§ 46 bis 48, 50 und 51 samt Über
schriften durch das Bundesgesetz BGBl.I Nr. 132/1999 treten mit 1. Jänner 2000 iri Kraft. 

(9) § 21Abs.l, Abs.2 Z 1 und 3 und Abs. 4 bis 6, § 24 Abs.7, § 32 Abs. 1 und 4 und 
§ 50 Abs. 1,2 und 3 inder Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nt. 94/2000 treten mit I. 
April 2000 in Kraft. . 

Vollziehung 

§ 52. Mit der Vollzi~hung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
1. hinsichtlich des § 45 die Länder, . 
2. hinsichtlich der Angelegenheiten, die nur den WirkUngsbereich einer Bundesministe
rin oder eines Bundesministers betreffen, diese Bundesministerin oder dieser Bundes
minister, 
3. hinsichtlich der übrigen Angelegenheiten die Bundesregierung. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1993 Ausgegeben am 17. November 1993 282. Stück 

774. Verordnung: Die in die Gleichbehandlungsberichte aufzunehmenden statistischen Datell 

774. Verordnung der Bundesministerin für 
Frauenangelegenheiten über die in die Gleich
behandlungsberichte aufzunehmenden statisti-

schen Daten 

Auf Grund des § 53 Abs. 2 des Bundes-Gleichbe
handlungsgesetzes, BGBI. Nr. 100/1993, wird ver
ordnet: 

Berichtswesen 

S 1. In die Berichte gemäß § S3 Abs. 1 Bundes
Gleichbehandlungsgesetz sind' die in den §§ 2 und 4 
genannten statistischen und anonymisienen Daten 
aufzunehmen. 

Stichtagbezogene Daten 

S 2. Stichtag für die Erhebung folgender Daten ist 
der 1. Juli jenes Jahres, das dem Zeitpunkt, bis zu 
dem der Bericht zu legen iSt, vorangeht, erstmals der 
1. Juli 1995: 

2 

1. a) vollbeschäfti~ Bedienstete des Dienst
standes mit Ausnahme der Ersaezkräfte für 
Bedienstete nach Punkt 4 des Allgemeinen 
Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für 
das. jeweilige Finanzjahr geltenden Bun
desfinanzgesetzes, 

b) teilbeschä.ftigte Bedienstete des Dienst
standes mit Ausnahme der Ersatzkrlfte für 
Bedienstete. nach Punkt 4 des Allgemeinen 
Teiles des Stellenplanes, Anlage III des. für 
das jeWeilige Finanzjahr geltenden Bun
desfinanzgesetzes, 

c) Lehrlinge des Bundes, 
d) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der 

Eignungsausbildung; 
2. Höherwenige Verwendungen (Funktionen); 
3. Mitglieder der KOinmissionen . 

a) nach dem Beamten-Dienruechtsgesetz 
1979, BGBL Nr. 333/1979, in der jeweils 
geltenden. Fassung (Prüfungskommissio
nen, Leistungsfeststellungskommissionen, 
Disziplinarkommissionen, Disziplinar
oberkommission), 

b) nach dem AwschreibungsgesCtz 1989, 
BGB\. Nr. 85/1989, in der jeweils geIten
den Fassung . (Begutachtungskommissio
nen im Einzelfall. undstlndige Begutach
tungskommissionen, Weiterbestellungs
kommissionen, Aufnahmekoriunissionen); 

4. Mitglieder gesetzlich eingerichteter Beiräte, 
soweit sie als Bedienstete des berichtlegenden 
RessortS von diesem nominien oder bestellt .. 
wurden. 

Begriffsbestimmun~ 

S 3. Höherwenige Verw~ndungen (Funktionen) 
im Sinne von § 2 Abs. 1 Z 2 llnd§ 4 Z 3 und.6 Iit. b 
sind Vorgesetztenfunktionen und sonstige Verwen
dungen(Funktionen) mit laufb:ilmmäßigen Auswir
kungen. 

ZeitraumbezogeDe Daten 

S 4. Für die Erhebung folgender Daten gilt als 
Berichtszeitraum der 1. Jänner bis zum 1. Juli des 
Folgejahres der bei den Kalenderjahre, die dem 
Zeitpunkt, bis zu dem der Bericht zu legen iSt, 
vorangehen: 

1. Neueintrine in den Bundesdienst mit Aus
nahme von Ersatzkriften für Bedienstete nach 
Punkt 4 des Allgemeinen Teiles des SteIlenpla
nes, Anlage III des für das jeweilige Finanzjahr 
geltenden Bundesfinanzgesetzes; Teilnehmern 
und Teililehmerinnen an der Eignungsausbil
dung und Lehrlingen; 

2. Ausscheiden aus dem Dienststand; 
3. Höherwertige VerWendungen (Funktionen); 
4. Erteilte Zulassungen zu 

a) Grundausbildungslehrgängen, '. 
b) berufsbegleitender Fonbildung einschließ

lich Führungskräftelehrgmgen und 
c) Aufstiegskunen; .' 

5. die auf Grund einer Verleuungdes Gleichbe
handlungsgebotes 
a) erstatteten Disziplinaranzeigen, 
b) an die Disziplirtarkommissionen weiterge

leiteten Anzeigen und 

4n 
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c) rechtskräftigen SchuldsprUche; 
6. die auf Grund des Frauenförderungsgebotes 

a) bevorzugt aufgenommenen Bewerberin-
'nen, , , ' 

b) für höherwertige Verwendungen (Funk..; 
tionen) bestellten Bewerberinnen und 

c) zu Aus- 'und Weiterbildungsmaßnahmen, 
auf die kein Rechtsanspruch besteht, 
zugelassenen Beweroerinnen. 

Gliederung der DateD 

S 5. (1) Die Daten haben zusätzlich zur 
Gesamtzahl der' Beschäftigten den jeweiligen 
Frauen- und Männeranteil sowie -mit Ausnahme 
der in § 2 Z 3 und 4 und §" Z 4 und 5 genannten 

_ Daten - als weitere Untergliederung den jeweili
gen ziffemmäßig und prozentuell aufgeschlüsselten 
Frauen- und Männeranteil nach Besoldungs-, 
Verwendungs- und Entlohnungsgruppen und die
sen gleichzuhaltenden besoldungsrechtlichen Merk
malen auszuweisen. 

(2) Alle ,Daten sind, nach Dienstbehörden 
aufzugliedern.' ' 

Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung der 
Daten 

S 6. (1) Alle inden §§ 2," und 5 genannten Daten 
durfen im Sinne des Datenschutzgesetzes automa-, 
tionsunterstützt .ermittelt und verarbeitet .werden. 

(2) Zum' Zweck der BerichtersteIlung g~mäß § 53 
Abs. tB-GBG dürfen die in Abs.lgenanlltenDaten 
an die zuständige Zentralstelle üb,ermittelt werden. 

(3) Mit Ausnahme der Angabe von Daten von mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbaren Betroffe
nen durfen alle Daten dei Berichte gemäß § 53 
Abs.2B"GBG veröffentlicht werden. 

Inkrahtrcten 
S 7~ Diese Verordnung tritt mit 1 . Dezember 1993 

in Kraft. ' 

'Dohual 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei 

.. " ......... -
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ADRESSEN DER lMAG-MITGLIEDER 

Ressort Name Adresse 

--"-

Bundeskanzleramt Mag. Sabine Kroißenbrunner Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

Bundesministerium für Dr. Irene Freudenschuss-Reichl Bundesministerium fiir 
auswärtige Angelegenheiten auswärtige Angelegenheiten 

. Ständige Vertretung UN 
Andromeda-Tower 
Donau-City-Straße 6 
1220 Wien 

Bundesministerium fiir Bildung, Dr. Gabriele Trattner Bundesministerium für 
Wissenschaft und Kultur Bildung, Wissenschaft 

und Kultur 
- Leiterin der Abteilung V/lI 

Freyung 1 
1010 Wien 

Dipl.lng. Isabella Weger Technische Universität Graz 
Zentraler Informatikdienst 
(700) 
Steyrergasse 30 
8010 Graz 

Bundesministerium . für Finanzen Dr. Elfriede Fritz Bundesministerium für 
Finanzen 
Leiterin der Abteilung III/6 
Himrnelpfortgasse 4-8 
1010 Wien 

Bundesministerium fiir Inneres Sibylle Geißler Bundesministerium fiir 
Inneres 
Abteilung 11/7 
Minoritenplatz 9 
1010 Wien 
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" _. 

Bundesministeriurrl für Justiz Dr. Ulrike Tessarek Bundesministeriumfür Justiz 
,. 

Museumstraße 7 
1070 Wien 

,>.' 

B undesrriini steri uni· fUr Dr. DagmarGratzer 
.' 

Bundesministerium für 
Landesverteidigung Landesverteidigung 

· Leiterin d. Rechtsabteilung B 
AG Rossau, 

[ Rossauerlände 1 
1090 Wien 

Bundesministerium: für Land- Dipl.Ing.Theodora Grausgruber Bundesministerium für 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Land- und Forstwirtschaft, 
Wasserwirtschaft Umwelt und 

Wasserwirtschaft 
Abteilung Präs.A8 
Stubenring 1 

. 1010 Wien· 

Bundesministeriumfür soziale Mag. Sylvia Bierbaumer · Bundesmirusterium für 
Sicherheifund Generationen soziale Sicherheit 

und Generationen 
Leiterin der Abt. Präs.D 14 
Stubenring 1 
1010 Wien 

Bundesministerium für Verkehr, Dr. Elisabeth Pösel Bundesministerium für 
Innovation und Technologie · Verkehr,Innovationund 

Technologie 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 

Bundesministerium für Christine Geyer-Gschladt .Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit Wirtschaft und Arbeit 

BA für Eich-~d 
Vermessungswesen 
Schiffamtsgasse 1-3 
1025·Wien 
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Arbeitsmarktservice Österreich Mag. Hilde Stockhammer Arbei tsmarktservice 
Österreich 
Bundesgeschäftsstelle 
Treustraße 35-43 
1200 Wien 

Parlarnentsdirektion Susanne Wagner Parlamentsdirektion 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

Präsidentschaftskanzlei Erika Schohaj Präsidentschaftskanzlei 
Ballhausplatz 
Hofburg, Bellariator 
1010 Wien 

Rechnungshof Andrea Hruby Rechnungshof 
Dampfschiffstraße 2 
1033 Wien 

Verfassungsgerichtshof Claudia Kerbl Verfassungsgerichtshof 
Judenplatz 11 
Postfach 147 
1010 Wien 

-

Verwaltungsgerichtshof Dr. Sylvia Forster Verwaltungsgerichtshof 
Judenplatz 11 
1010 Wien 

Volksanwaltschaft Dr. Arlette Leupold Volksanwaltschaft 
Singerstraße 17 
1015 Wien 
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Gewerkschaft Öffentlicher Christine Gubitzer " Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst ! Dienst 

Teinfaltstraße 7 
1010 Wien 

-- .~ .. "1; <', '~~,f~.~ 
, 

. -' . ..;-.- . 

Mag. Eva Salomon ,.';", . ..,.--0".' 'GewerkschaftÖfferitlicher ' 
Dienst 
Teinfaltstraße 7 
1010 Wien 

Österreichische Post AG Elisabeth Werthan..;Friedl Österreichische Post AG 
.direktion Graz 
Neutorgasse 46 
8010 Graz 

," 

Telekom Austria AG Regina Koller TelekorillGeneraldirektion 
XTO Ltg. Ref. Ausbildung 

, Schwarzenbergplatz 3 
1011 Wien 

Christine Will halm Telekom Vertrieb IVD 
Holzhausgasse 4 
1020 ,Wien 

Verwaltungsakademie des Mag. Margit Knipp Verwaltungsakadernie des 
Bundes Bundes 

Mauerbachstraße '43 -45 
1140 Wien 
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SPEZIFISCHE BEGRIFFE UND ABKÜRZUNGEN 

VERWENDUNGSGRUPPEN IM VERWALTUNGSDIENST 

A (altes Schema) Beamtinnen und Beamte im höheren Dienst 
Al (neues Schema) 
B (altes Schema) Beamtinnen und Beamte im gehobenen 
A2 (neues Schema) Dienst 
C (altes Schema) Beamtinnen und Beamte im Fachdienst 
A3 (neues Schema) 
D (altes Schema) Beamtinnen und Beamte im mittleren Dienst 
A4 (neues Schema) 
PI Spezial arbeiterinnen und Spezial arbeiter in 

besonderer Verwendung 
PS Reinigungskräfte oder ungelernte 

Arbeiterinnen und Arbeiter 

RESSORTSPEZIFISCHE VERWENDUNGSGRUPPEN IM 

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

EI leitende Beamtinnen und Beamte im 
Exekutivdienst 

E2a dienstführende Beamtinnen und Beamte im 
Exekutivdienst 

E2b eingeteilte Beamtinnen und Beamte im 
Exekutivdienst 

E2c Beamtinnen und Beamte in der 
Grundausbildung für den Exekutivdienst 

RESSORTSPEZIFISCHE VER WENDUNGSGRUPPEN IM 

BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

IWl, W2, W3 I Wachebeamtinnen und -beamte 
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RESSORTSPEZIFISCHE VERWENDUNGSGRUPPEN IM . 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTURELLE· ANGELEGENHEITEN 

LPA akademische Lehrerinnen und Lehrer an 
pädagogischen Akademien oder Instituten· 

LI akademische Lehrerinnen und Lehrer an 
mittleren und höheren Schulen 

L2A2 nicht akademische Lehrerinnen uIid Lehrer 
(Lehramts-Lehrerinnen und Lehrer, z.B. ai1 

. Haupt.,., Sonder~; Berufs- und Fachschulen 
sowie an polytechn-. Lehrgängen) 

SI Landesschulinspektcirinnen und . 
Landesschulinspektoren 

S2 Bezirks- und Berufsschulinspeletorinnen und 
Bezirks..; undBerufsschulinspektoren 

Von Entlobnungsgruppen spricht man bei den Vertragsbediensteten (VB). Für ihre 
Unterteilung gelten die selben Begriffsabkürzungen, aber in Kleinbuchstaben: a,b, c, d~ pS, 
11, I2a2 usw. 
Ausnahme: das neue Schema der Vertragsbediensteten im Verwaltungsdienst lautet nicht auf 
al, a2, a3,.a4 sondern aufvI, v2, v3, v4. 

Entl. Schema I: 
Entl. Schema 11: 

VD 
AV 

Angestellte, VB 
Arbeiter (in handwerk!. Verwendung), VB 

Verwaltungsdienst 
allgemeine Verwaltung 
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